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POTSDAM, 07.09.2014 

stellv. Landes- 

jugendfeuerwehrwart: 

Jan von Bergen 

Bergstraße 56 

14476 Potsdam 

 

Mobil 0172-3906914 

Fax 033201-50633 

 

jan.von.bergen@ljf-bb.de 

 

An 

Kreisjugendfeuerwehrwarte,  

Stadtjugendfeuerwehrwarte, 

Abnahmeberechtigte der DJF 

 

  

ÄNDERUNG BEI DEN VORAUSSETZUNGEN ZUR ABNAHME DER 

JUGENDFLAMME STUFE III 

 

Sehr geehrte Kreis- bzw.  Stadtjugendfeuerwehrwarte, 

sehr geehrte Abnahmeberechtigte der DJF, 

 

auf der Delegiertenversammlung der DJF am 06.09.2014 in Bad Homburg hat der FA 

Wettbewerbe der DJF den Antrag gestellt, dass die erfolgreich abgelegte Leistungsspange 

nicht mehr Voraussetzung für die Abnahme der Jugendflamme Stufe III sein sollte. 

 

Diesem Antrag wurde stattgegeben. Das bedeutet, dass ab sofort die Jugendflamme Stufe 

III abgelegt werden kann, ohne dass vorher die Abnahme der Leistungsspange bestanden 

werden muss.  

 

Eine entsprechende Veröffentlichung zum Beschluss der Delegierten wird es in den 

nächsten Tagen auf der Homepage der DJF geben. Des Weiteren wird bis zur nächsten 

Delegiertenversammlung der DJF 2015 die Richtlinie überarbeitet und dann dort 

vorgelegt. 

 

 

Mit kameradschaftlichen Grüßen 

 

 

 


